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wcg~n unerlaubten Entfernens vom Unfallort 

hö!. dc.r 3. St:rafsenat des l<ürnmo.rg~richts in ßerJin 

ilr.\ ?.l. De~ember 2011 einstimmig besc hlosse n : 

Auf die Revision der Angeklagten \>d r.d das Urteil 
d~s Landgerichts ßer)jn vom 1. April 20 1 1 milden 

feststellungen s ufgehobe n . 

Oie Sache wi rd. zu neuer Verhand l ung und Entschci -

_dung - auch übe r die Kosten der Revision - an eine. 
andere Strafkammer des Landgericht s zurückverwie-

sen. 
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G r ü n d e: 

!}ii:t At~IL!HJ<~t.ic:.:lt. 'riergat·Len hat die Ar.gckl~gtc C:!lfl 1/.. r,~;g:.!$:0, 

2009 wegen unerlaubten Entferncns vom Unfallo~t z~ einer Geld-
st;alc von 30 'L'agessatzen zu je 20.·- Euro vct:urtc.l tl u:ld wc!gc:: 

e:i.!ler fahrlässigen Zuwiderhandlung gegen §§ 1 J\bs. 2, 19 l~bs. 

1 I~ r. 1 StVO nach § 24 Sl VG eine .Geldbul~e von 3~. -F.uro te:;tgc-
setzt. Ferner hat es nach § 44 StGB ein Fahrverbo~ von drei 
Monaten angeordnet. Das Landgericht hal dje Heru.!ung der: Ange-
klagten mit äer Maßgabe verworfen, dass die Höhe des einzelr.en 
·rage$Satzes auf 15.- (o;uro ermäßigt wird. Durch Urteil vom 8. 
November 2010 hat der Senat dieses Urteil auf die Revision dP.r 
Angeklagten insoweit aufgehoben, als si.e wegen unerl"aubten 
F.ntfernens vom Unfallort verurteilt worden ist. Die wnit.~rge
hcr.dc Revision hat er verworfen. Am l. April /.011 hat das 
T~ndgericht die Berufung der Angeklagten erneut.mit der Maßga-
be ver~orfen, dass die Höhe des einzelnen Tagessatzes auf 15.-

:1 

1-:uro hcrabgosot7.t wird. Mit ihrer hiergegen eir:agelegten RP.vi-
j 

sion beanstandet die Angeklagte das Ver!ahren und rOgt die 
Vc~letzung sachlichen Rechts. Das Rechtsmittel hat (vorläufig) 

Er!olg. 

Die SachrCge dringt durch. 
:.)ie getroffenen Feststellungen tragen den Schuldspruch nicht. 
~wdr steht last, dass die Ang~klagte auf das vor ihr parkende 
far.rzeug aufgefahren ist, und es ist auch davon auszu~shen, 
dass ihr dieser Anstoß nicht entgangen ist, jedoch heleqen die 
g<~t. roffenen Feststellungen nicht, dass si c daruber hina:..;~ be-
merkt oder zumindest mit der Möglichkeit gerechnet hat, einen 
nlch~ nur: belanglosen Fremdschaden verursacht ?.u habnn. Sowcjt 
das Laudgc.richt in diesem Zusammenhang auf di.e Lautsteirke des 

Anpralls, dessen Wucht und den Umfang det Schäden abstellt, 
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ha.ndclL es sich um äußere Umstände, die zwar eine gewisse :n

dizwirkung entfalten, jedcich für sich allein nicht ausrni~hc~, 

um rechtsfehll:!rfrei auf den erforderlich~n Vorsc.ttz der A::q•~-

klaq:en ~u schließen. zur sicheren Oberzeugung des Tatr~chter~ 
:nus~ !es tstchen und für das Rovisionsgeri cht nachvc., i : z.lchh,'f.r 

begr~ndet sein, dass nicht nur der durchschnittliche KrDfttah-
rer die Erheblichkelt des Sch~dens hätte erkennen kdnnen, son-
de~n dass gerade die Angeklagte ihn erkannt oder. seinen Eir.-
tritt für möglich gehalten h~t (vgl. KG, Beschluss vom 14. 
März 2007 - (3) 1 Ss ·16/07 (29/07)-J. f!:=; reicht n.i.cht. aus, dass 

sie den Schaden hätte erkennen können und müssen, sondern cnL-
sc~eidend ist, welche Vorstellung sie von dem ~mfang des ent- ~ 

standenen Schaden hatte, als sie die Unfallstelle verließ. 
Während der bewusst fahrliissig Handelnde auf den Nichteintritt 
einer als möglich erkannten Folge vertraut, nimmt der. ~edjngt 

vorsätzlich Handelnde deren Eintreten billigend in Kauf oder 
findet sich mit der Tatbestandverwirklichllng ab [vgl. BGHSt 7, 
361, 369]. Gerade weil die Gren~en beider Schuldformen ria~e 
beleinander liegen, müssen· die Merkmale der inneren Tatseite 
besonders sorqfältig durch tatsächliche Feststellungen beleg~ 
werden [vgl. BGH NStZ 1987, 362). Dass die Angeklagte vorlie-
qcnd ihr Fahrzeug nach dem Unfall nicht verlassen, sondern 
s~ch ohne Nachschau von der Unfallstelle en~fernt hat, 
schließt die Annahme vorsätzlichen Handelns nicht aus ~vgl. 

Ot.G Köln NZV 2001, 526). Jedoch müssen j n dIesem Fa 11 die Ur-

toilsausführungen ~eststellunqen enthalten, die in einem fOr 
das Revisionsgericht nachprüfbt;iren Umf:ang die Annahme rcch~
fertigen, .dass sie sich hie~bei trotz des nicht wahrgenommenen 
Schadensbildes vorgestellt hat, durch das Au·ffahren sei mögli-

cherweise·ein nicht ganz unerheblicher Fremdschaden entstanden 
[vgl. OLG ·ThUringen VRS 110, 15 ff.]. Etwas anderes gill al~ 

lenfalls dann, wenn das äußere Unfallgeschehen einen eindeuti-
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ge~ Schlu~s auf die innere Tatseitd zulässt (vgl. KG, Re-
sc:!\] uss vom liJ. März 2007 - ( 3) 1 Ss 76/0-/ ( 29/0"7) -1 . Da 'Ion 

ka~n jedoch bei ein~m An~toß im R~hmen ntnes ~in- hzw. Acs-
p,=i. r~rr.t:Jnö~er~ nicht. ohne ·.r~eiteres ausgegangen we!·d~n, z,Jmn: die 

Sto~sta~gen so konzipiert sind, dass sie einen Teil der Auf-
prallon~rgJc schadlos absorbieren. 
Vorlie9end erlauben die getroffenen Feststellungen hinqc~c.~n 
keinen sicheren Schluss auf das Vorstellungsbild dar Angeklag-
te:. vom Umfang des Fremdschadens. Die Wucht des Anstoße~, des-
sen Geräuschentwj cklunq und ihre "irritierte'' und "hektische'' 

Reaktion traqen zwar die Annahme, die Angeklagte habe die An-
stoße bemerkt, erlauben jedoch kej.ne sicheren Rückschlusse 

dY:auf, dass sie s~ch in dem Bewusstsein entfernt hat, ein 
{möglicherweise) nicht unerheblich beschädigtes Fahrzeug zu-
rOck~ulassen. Ebenso wenig rechtfertigt dje Aufgabe ihrer cr-
sprünqlichen Absicht, die nahegelegene Post aufzusuchen, diese 

Annahme. Denn es gibt - wie die Generalstaatsanwaltschaft zt: 
Re.cht ausführt - keinen Erfahrungssatz, dass, wer beim Einpar.-

ken qegeh ein anderes Fahrzeug stößt und unter Aufgabe seines 
ursprünglichen Vorhabens die eben aufgesuchte Parklücke sofort 
wieder verlässt, dies in der Vorstellung tut, einen seine 
1-"cststellungspflicht auslösenden Schaden verursacht 1.u haben. 

Ja nicht auszuschließen ist, dass i.n einer neuen Hauptverhanc-
lunq weitere Feststellungen getroffen werden könner., ·~ic die 
Rcak~jon der Angeklagten auf das Unfa!lgeschchen präzisieren 
und ROckschlUsse auf die innere Tatseite erlauben, hebt der 
Senat das angefochtene Urteil auf und verweist die Sache zu 
neuer Verhandlung und E:ntscheid.ung an eine andere Strafkammer 
des Landgerichts zurück. 

J .. J.bera 

Be~}a~bi~t 
;)e~u,;;>l_ _ 

JustizbeschärtiQiV' 
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